
 

 

16054/04  hba/he 1 
 DG H   DE 

 

RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION

Brüssel, den 13. Dezember 2004 (03.01) 
(OR. en) 

  

16054/04 
 
 
 
 

  

JAI 559 

 
VERMERK 

des Generalsekretariats 

für die Delegationen 

Betr.: Haager Programm zur Stärkung von Freiheit, Sicherheit und Recht in der 
Europäischen Union 

 
 

Die Delegationen erhalten anbei das vom Europäischen Rat auf seiner Tagung vom 5. November 

2004 gebilligte Haager Programm zur Stärkung von Freiheit, Sicherheit und Recht in der 

Europäischen Union. 
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I. EINLEITUNG 

 

Der Rat bekräftigt, dass er dem Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, der 

einem zentralen Anliegen der Bevölkerung der in der Union vereinigten Staaten entspricht, vorran-

gige Bedeutung beimisst. 

 

In den letzten Jahren hat die Europäische Union ihre Rolle bei der Gewährleistung der Zusammen-

arbeit im Polizei-, Zoll- und Justizbereich sowie bei der Herausbildung einer koordinierten Asyl-, 

Einwanderungs- und Grenzsicherungspolitik ausgebaut. Diese Entwicklung wird sich aufgrund des 

am 29. Oktober 2004 in Rom unterzeichneten Vertrags über eine Verfassung für Europa, der festere 

Vorgaben für einen gemeinsamen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts enthält, noch 

fortsetzen. Mit diesem Vertrag und den vorausgegangenen Verträgen von Maastricht, Amsterdam 

und Nizza ist nach und nach ein gemeinsamer rechtlicher Rahmen im Bereich der Justiz und des 

Inneren entstanden und die Verzahnung dieses Politikbereichs mit anderen Politikbereichen der 

Union bewirkt worden. 

 

Seit der Tagung des Europäischen Rates in Tampere im Jahre 1999 wurde die Unionspolitik im 

Bereich Justiz und Inneres im Rahmen eines allgemeinen Programms fortentwickelt. Auch wenn 

nicht alle ursprünglichen Ziele erreicht wurden, so sind doch umfassende und koordinierte 

Fortschritte gemacht worden. Der Europäische Rat begrüßt die Ergebnisse, die während des ersten 

Fünfjahreszeitraums erzielt wurden: Das Fundament einer gemeinsamen Asyl- und 

Einwanderungspolitik wurde gelegt, die Harmonisierung der Grenzkontrollen vorbereitet, die 

polizeiliche Zusammenarbeit verbessert und das Terrain für eine auf dem Prinzip der gegenseitigen 

Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen beruhende justizielle Zusammenarbeit weitgehend 

vorbereitet. 



 

 

16054/04  hba/he 3 
 DG H   DE 

Die Sicherheit der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten ist dringlicher denn je, insbeson-

dere in Anbetracht der Terroranschläge, die am 11. September 2001 in den Vereinigten Staaten und 

am 11. März 2004 in Madrid verübt wurden. Die Bürger Europas erwarten zu Recht von der Euro-

päischen Union, dass sie im Hinblick auf die grenzüberschreitenden Probleme wie illegale Einwan-

derung, Menschenhandel und -schmuggel, Terrorismus sowie organisierte Kriminalität und deren 

Verhütung gemeinsam und noch wirksamer vorgeht, dabei jedoch die Achtung der Grundfreiheiten 

und -rechte sicherstellt. Die Koordinierung und Kohärenz zwischen der inneren und der äußeren 

Dimension ist insbesondere im Bereich der Sicherheit wichtiger geworden; sie muss weiterhin 

energisch verfolgt werden. 

 

Fünf Jahre nach der Tagung des Europäischen Rates in Tampere ist die Zeit reif für eine neue 

Agenda, welche die Union in die Lage versetzt, auf dem Erreichten aufzubauen und die neuen 

Herausforderungen, die auf sie zukommen, zu meistern. Zu diesem Zweck hat der Europäische Rat 

dieses neue Mehrjahresprogramm – das so genannte "Haager Programm" – angenommen. Das Pro-

gramm entspricht den ehrgeizigen Zielen, die im Vertrag über eine Verfassung für Europa gesteckt 

wurden, und trägt dazu bei, die Union auf das Inkrafttreten dieses Vertrags vorzubereiten. Es trägt 

der Bewertung der Kommission 1, die der Europäische Rat im Juni 2004 begrüßt hat, sowie der 

Empfehlung des Europäischen Parlaments vom 14. Oktober 2004 2 Rechnung, insbesondere was 

den Übergang zur Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit und zur Mitentscheidung gemäß 

Artikel 67 Absatz 2 EGV betrifft. 

 

Ziel des Haager Programms ist die Verbesserung der gemeinsamen Fähigkeit der Union und ihrer 

Mitgliedstaaten zur Gewährleistung der Grundrechte, der Mindestnormen für Verfahrensgarantien 

und des Zugangs zur Justiz im Hinblick auf den Schutz von schutzbedürftigen Menschen in 

Übereinstimmung mit der Genfer Flüchtlingskonvention und anderen internationalen Verträgen, zur 

Regulierung von Wanderungsbewegungen und zur Kontrolle der Außengrenzen der Union, zum 

Kampf gegen organisierte grenzüberschreitende Kriminalität und zur Bekämpfung der Bedrohung 

durch den Terrorismus, zur Realisierung des Potenzials von Europol und Eurojust, zur 

Weiterentwicklung der gegenseitigen Anerkennung von Gerichtsentscheidungen und Urkunden 

sowohl in Zivil- als auch in Strafsachen sowie zur Beseitigung rechtlicher und gerichtlicher 

Hindernisse bei Rechtsstreitigkeiten in Zivil- und Familiensachen mit grenzüberschreitenden 

Bezügen. Dieses Ziel muss im Interesse unserer Bürger erreicht werden, indem eine gemeinsame 

Asylregelung festgelegt wird und der Zugang zu den Gerichten, die praktische Zusammenarbeit von 

Polizei und Justizbehörden, die Rechtsangleichung und die Ausarbeitung einer gemeinsamen Politik 

in verschiedenen Bereichen verbessert werden. 

                                                 
1  KOM(2004) 401. 
2  P6_TA-PROV (2004) 0022 A6-0010/2004. 
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Eine zentrale Rolle wird in der nahen Zukunft der Verhütung und der Bekämpfung des Terrorismus 

zukommen. Eine gemeinsame Herangehensweise in diesem Bereich sollte auf dem Grundsatz 

beruhen, dass die Mitgliedstaaten bei der Gewährleistung der nationalen Sicherheit auch der 

Sicherheit der Union insgesamt uneingeschränkt Rechnung zu tragen haben. Der Europäische Rat 

wird im Dezember 2004 außerdem die neue Europäische Drogenstrategie für den Zeitraum 

2005-2012 zu billigen haben, die dieses Programm ergänzen soll. 

 

Der Europäische Rat ist der Auffassung, dass das gemeinsame Vorhaben der Stärkung des Raumes 

der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts von entscheidender Bedeutung für die Gewährleistung 

der Sicherheit der Gemeinwesen, des gegenseitigen Vertrauens und der Rechtsstaatlichkeit in der 

gesamten Union ist. Freiheit, Recht, Sicherung der Außengrenzen, innere Sicherheit und Verhütung 

des Terrorismus sollten daher als ein für die Union insgesamt unteilbares Ganzes betrachtet werden. 

Für einen optimalen Schutz des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ist ein 

multidisziplinäres und abgestimmtes Vorgehen sowohl auf der Ebene der EU als auch auf der 

Ebene der Mitgliedstaaten zwischen den zuständigen Strafverfolgungsbehörden, insbesondere 

Polizei, Zoll und Grenzschutz, erforderlich. 

 

Der Europäische Rat ersucht die Kommission, dem Rat im Jahr 2005 auf der Grundlage dieses 

Programms einen Aktionsplan vorzulegen, mit dem die Ziele und Prioritäten des Programms in 

konkrete Maßnahmen umgesetzt werden. Der Plan wird einen Zeitplan für die Annahme und 

Durchführung aller Maßnahmen enthalten. Der Europäische Rat fordert den Rat auf, dafür zu 

sorgen, dass der Zeitplan bei jeder einzelnen Maßnahme eingehalten wird. Die Kommission wird 

ersucht, dem Rat jährlich einen Bericht über die Umsetzung des Haager Programms ("Fortschritts-

anzeiger") vorzulegen. 

 

II. ALLGEMEINE AUSRICHTUNG 

 

1. Allgemeine Grundsätze 

 

Das im Folgenden dargelegte Programm ist eine Antwort auf die bestehende Herausforderung und 

auf die Erwartungen unserer Bürger. Es beruht auf einem pragmatischen Ansatz und baut auf der 

laufenden Arbeit aus dem Tampere-Programm, auf den geltenden Aktionsplänen und auf einer 

Bewertung der Maßnahmen der ersten Generation auf. Es beruht ferner auf den allgemeinen 

Grundsätzen der Subsidiarität, der Verhältnismäßigkeit, der Solidarität sowie auf der Achtung der 

unterschiedlichen Rechtssysteme und Traditionen der Mitgliedstaaten. 
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Der Vertrag über eine Verfassung für Europa (im Folgenden "Verfassungsvertrag") hat dabei als 

Leitlinie für das anzustrebende Ziel gedient, jedoch stellen die geltenden Verträge bis zum Inkraft-

treten des Verfassungsvertrages die rechtliche Grundlage für Maßnahmen des Rates dar. Daher sind 

die verschiedenen Politikbereiche daraufhin geprüft worden, ob bereits vorbereitende Arbeiten oder 

Studien durchgeführt werden können, so dass die im Verfassungsvertrag vorgesehenen Maßnahmen 

in Angriff genommen werden können, sobald dieser Vertrag in Kraft tritt. 

 

Die Grundrechte, wie sie in der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Charta der 

Grundrechte in Teil II des Verfassungsvertrags samt Erläuterungen sowie in der Genfer Flücht-

lingskonvention gewährleistet sind, müssen in vollem Umfang geachtet werden. Zugleich hat dieses 

Programm wirkliche und substanzielle Fortschritte bei der Stärkung des gegenseitigen Vertrauens 

und bei der Förderung einer gemeinsamen Politik zum Nutzen aller unserer Bürger zum Ziel. 

 

2. Schutz der Grundrechte 

 

Die Aufnahme der Grundrechtecharta in den Verfassungsvertrag und der Beitritt zur Europäischen 

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten werden bewirken, dass die 

Union einschließlich ihrer Organe rechtlich verpflichtet sein wird, sicherzustellen, dass die Grund-

rechte in all ihren Tätigkeitsbereichen nicht nur gewahrt, sondern auch gezielt gefördert werden. 

 

In diesem Zusammenhang erinnert der Europäische Rat daran, dass er bereits im Dezember 2003 

seine feste Entschlossenheit bekundet hat, gegen jede Form von Rassismus, Antisemitismus und 

Fremdenfeindlichkeit vorzugehen, und begrüßt die Mitteilung der Kommission, in der diese vor-

schlägt, den Aufgabenbereich der Europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Frem-

denfeindlichkeit dahin gehend auszuweiten, dass sie zu einer Agentur für die Menschenrechte wird. 

 

3. Durchführung und Evaluierung 

 

Aus der Evaluierung des Tampere-Programms durch die Kommission 1 ergibt sich deutlich, dass die 

in Bezug auf den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts getroffenen Maßnahmen gleich 

welcher Art rechtzeitig angemessen umgesetzt und evaluiert werden müssen. 

                                                 
1  KOM(2004) 401 endg. 
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Für den Rat ist es von entscheidender Bedeutung, dass im Laufe des Jahres 2005 praktische Wege 

gefunden werden, die rechtzeitige Umsetzung der jeweiligen Maßnahmen in allen Politikbereichen 

zu erleichtern: Erfordern bestimmte Maßnahmen Ressourcen der nationalen Behörden, so sollten 

bei der Annahme dieser Maßnahmen geeignete Pläne für eine wirksamere Umsetzung aufgestellt 

werden; die Dauer der Umsetzungsphase sollte besser auf die Komplexität der jeweiligen 

Maßnahme abgestimmt werden. Regelmäßige Sachstandsberichte der Kommission an den Rat 

während der Umsetzungsphase sollten die einzelstaatlichen Behörden zur Tätigkeit anspornen. 

 

Eine Evaluierung der Umsetzung sowie der Auswirkungen der einzelnen Maßnahmen ist nach Auf-

fassung des Europäischen Rates für die Wirksamkeit von Unionsmaßnahmen von wesentlicher 

Bedeutung. Die ab dem 1. Juli 2005 vorzunehmenden Evaluierungen müssen systematisch, objek-

tiv, unparteiisch und effizient sein, ohne dass den nationalen Behörden und der Kommission 

dadurch ein zu großer Verwaltungsaufwand entsteht. Ziel dieser Evaluierungen sollte es sein, das 

Funktionieren der Maßnahme zu beurteilen und Lösungen für Probleme anzuregen, die bei ihrer 

Umsetzung und/oder Anwendung auftauchen. Die Kommission sollte jedes Jahr einen Bericht zur 

Evaluierung der Maßnahmen zur Vorlage an den Rat und zur Information des Europäischen Parla-

ments und der nationalen Parlamente erstellen. 

 

Die Europäische Kommission ist aufgefordert, Vorschläge zur Rolle des Europäischen Parlaments 

und der nationalen Parlamente bei der Evaluierung der Tätigkeit von Eurojust und der Über-

wachung der Tätigkeit von Europol vorzubereiten, die vorgelegt werden können, sobald der Verfas-

sungsvertrag in Kraft getreten ist. 

 

4. Überprüfung 

 

Da das Programm einen Zeitraum abdeckt, in dem der Verfassungsvertrag in Kraft treten wird, 

dürfte eine Überprüfung seiner Durchführung nützlich sein. Zu diesem Zweck wird die Kommis-

sion gebeten, dem Europäischen Rat bis zum Inkrafttreten des Verfassungsvertrags (am 

1. November 2006) über die erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten und Vorschläge für die erfor-

derliche Ergänzung des Programms zu unterbreiten, wobei zu berücksichtigen ist, dass sich die 

Rechtsgrundlage mit dem Inkrafttreten ändert. 



 

 

16054/04  hba/he 7 
 DG H   DE 

III. AUSRICHTUNG IN BESTIMMTEN BEREICHEN 

 

1. STÄRKUNG DER FREIHEIT 

 

1.1. Unionsbürgerschaft 

Das Recht aller Unionsbürger, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und auf-

zuhalten, bildet den Kern der Rechte aus der Unionsbürgerschaft. Die praktische Bedeutung der 

Unionsbürgerschaft wird durch die vollständige Umsetzung der Richtlinie 2004/38 1 verstärkt 

werden, mit der das diesbezügliche Gemeinschaftsrecht in klarer und einfacher Weise kodifiziert 

worden ist. Die Kommission wird gebeten, 2008 dem Rat und dem Europäischen Parlament einen 

Bericht, gegebenenfalls mit Vorschlägen, vorzulegen, durch die es den EU-Bürgern ermöglicht 

werden soll, sich nach den anerkannten Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts unter ähnlichen 

Bedingungen innerhalb der Europäischen Union zu bewegen, wie dies der Fall ist, wenn Staats-

angehörige eines Mitgliedstaates sich innerhalb des eigenen Landes bewegen oder den Wohnort 

wechseln. 

 

Der Europäische Rat ermutigt die Organe der Union, in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich 

einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog mit repräsentativen Verbänden und Vertre-

tern der Zivilgesellschaft zu führen und die Teilhabe der Bürger am öffentlichen Leben zu fördern 

und zu erleichtern. Insbesondere fordert der Europäische Rat den Rat und die Kommission dazu auf, 

dem Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit besondere Beachtung zu 

schenken. 

 

1.2. Asyl-, Migrations- und Grenzpolitik 

Internationale Wanderungsbewegungen wird es auch weiterhin geben. Eine umfassende Heran-

gehensweise, die alle Phasen der Wanderungsbewegungen erfasst und die Gründe für die Wande-

rungsbewegungen, die Einreise- und Zulassungspolitik sowie die Integrations- und Rückkehrpolitik 

berücksichtigt, ist erforderlich. 

                                                 
1  Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über 

das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 
73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG 

 ABl. L 158 vom 30.04.2004, S. 77. 
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Damit eine solche Herangehensweise gewährleistet wird, fordert der Europäische Rat den Rat, die 

Mitgliedstaaten und die Kommission mit Nachdruck auf, koordinierte, enge und wirksame 

Beziehungen der Zusammenarbeit zwischen den Verantwortlichen für Migrations- und Asylpolitik 

und den Verantwortlichen für andere in diesem Zusammenhang relevante Politikbereiche 

anzustreben. 

 

Die derzeitige Entwicklung einer europäischen Asyl- und Migrationspolitik sollte auf einer gemein-

samen Analyse aller Aspekte der Wanderungsbewegungen beruhen. Von entscheidender Bedeutung 

ist es, die Erhebung, die Weitergabe, den Austausch und die effiziente Verwendung aktueller 

Informationen und Daten über alle relevanten Entwicklungen bei Wanderungsbewegungen weiter-

zuentwickeln. 

 

Die zweite Phase der Entwicklung einer gemeinsamen Politik im Bereich Asyl, Wanderungsbewe-

gungen und Grenzen ist am 1. Mai 2004 angelaufen. Grundlagen in dieser Phase sollten Solidarität 

und ausgewogene Teilung der Verantwortung, einschließlich der finanziellen Auswirkungen und 

einer engeren praktischen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, sein: Dies schließt auch 

technische Hilfestellung, Ausbildung, Informationsaustausch, Überwachung der sach- und frist-

gerechten Umsetzung und Anwendung der entsprechenden Rechtsakte sowie eine weitere Harmoni-

sierung des Rechts ein. 

 

Unter Berücksichtigung der Bewertung der Kommission und der entschiedenen Haltung, die das 

Europäische Parlament in seiner Empfehlung 1 zum Ausdruck bringt, ersucht der Europäische Rat 

den Rat, auf der Grundlage von Artikel 67 Absatz 2 EGV unmittelbar nach der förmlichen Anhö-

rung des Europäischen Parlaments, spätestens jedoch am 1. April 2005, einen Beschluss anzu-

nehmen, wonach das Verfahren des Artikels 251 EGV vorbehaltlich des Vertrags von Nizza auf alle 

Maßnahmen zur Stärkung der Freiheit des Titels IV mit Ausnahme der legalen Zuwanderung 

anzuwenden ist. 

 

1.3. Eine gemeinsame europäische Asylregelung 

In ihrer zweiten Phase hat die gemeinsame europäische Asylregelung das Ziel, ein gemeinsames 

Asylverfahren und einen einheitlichen Status für Menschen einzuführen, denen Asyl oder subsidiä-

rer Schutz gewährt wird. Diese Regelung wird auf der umfassenden Anwendung der Genfer Flücht-

lingskonvention und anderer einschlägiger Verträge beruhen und auf einer gründlichen und voll-

ständigen Bewertung der in der ersten Phase angenommenen Rechtsakte aufbauen. 

                                                 
1  P6_TA-PROV (2004) 0022 A6-0010/2004. 
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Der Europäische Rat fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die erste Phase unverzüglich in 

vollem Umfang durchzuführen. Hierfür sollte der Rat möglichst bald einstimmig die Asylverfah-

rensrichtlinie gemäß Artikel 67 Absatz 5 EGV annehmen. Die Kommission wird ersucht, die 

Bewertung der Rechtsakte aus der ersten Phase 2007 abzuschließen und die Rechtsakte und Maß-

nahmen der zweiten Phase dem Rat und dem Europäischen Parlament so vorzulegen, dass sie vor 

Ende 2010 angenommen werden können. In dieser Hinsicht ersucht der Europäische Rat die Kom-

mission, eine Studie über die Zweckmäßigkeit, die Möglichkeiten und Schwierigkeiten sowie über 

die rechtlichen und praktischen Auswirkungen einer gemeinsamen Bearbeitung von Asylanträgen in 

der Union vorzulegen. Ferner sollten in einer gesonderten, in enger Absprache mit dem UNHCR 

durchzuführende Studie die Vorteile, die Zweckmäßigkeit und die Durchführbarkeit einer gemein-

samen Bearbeitung von Asylanträgen außerhalb der EU geprüft werden, wobei dieses Verfahren die 

gemeinsame europäische Asylregelung ergänzen und den einschlägigen internationalen Normen 

entsprechen würde. 

 

Der Europäische Rat fordert den Rat und die Kommission auf, 2005 geeignete Strukturen einzu-

richten, die die Asylbehörden der Mitgliedstaaten einschließen und die praktische Zusammenarbeit 

erleichtern sollen. Damit wird den Mitgliedstaaten unter anderem dabei geholfen, ein einheitliches 

Verfahren für die Beurteilung von Anträgen auf internationalen Schutz einzuführen und gemeinsam 

Informationen über Herkunftsländer zu sammeln, zu bewerten und zu verwenden; ferner werden die 

Mitgliedstaaten unterstützt, wenn ein besonderer Druck auf die Asylsysteme und Aufnahmekapazi-

täten besteht oder unter anderem aus der geografischen Lage resultiert. Sobald ein gemeinsames 

Asylverfahren eingeführt ist, sollten diese Strukturen auf der Grundlage einer Bewertung in eine 

europäische Unterstützungsagentur für alle Formen der Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten 

im Rahmen der gemeinsamen europäischen Asylregelung umgewandelt werden. 

 

Der Europäische Rat begrüßt die Einrichtung des neuen Europäischen Flüchtlingsfonds für den 

Zeitraum 2005-2010 und hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten im Vorfeld der Einführung einer 

gemeinsamen Asylregelung unbedingt angemessene Asylregelungen und Aufnahmeeinrichtungen 

aufrechterhalten müssen. Der Europäische Rat fordert die Kommission auf, vorhandene Gemein-

schaftsmittel für die Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Bearbeitung von Asylanträgen und 

bei der Aufnahme bestimmter Kategorien von Drittstaatsangehörigen vorzusehen. Er ersucht den 

Rat, auf der Grundlage eines von der Kommission 2005 vorzulegenden Vorschlags festzulegen, um 

welche Kategorien es sich dabei handelt. 
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1.4. Legale Zuwanderung und der Kampf gegen illegale Beschäftigung 

Legale Zuwanderung wird eine wichtige Rolle beim Ausbau der wissensbestimmten Wirtschaft in 

Europa und bei der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung spielen und dadurch einen Beitrag 

zur Durchführung der Lissabonner Strategie leisten. Sie könnte ferner bei den Partnerschaften mit 

Drittländern eine Rolle spielen. 

 

Der Europäische Rat unterstreicht, dass die Festlegung der Anzahl zuzulassender Arbeitsmigranten 

in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Bera-

tungen über das Grünbuch zur Arbeitszuwanderung, der besten Verfahrensweisen in den Mitglied-

staaten und ihrer Relevanz im Hinblick auf die Durchführung der Strategie von Lissabon fordert der 

Europäische Rat die Kommission auf, vor Ende 2005 einen strategischen Plan zur legalen Zuwan-

derung vorzulegen, der auch Zulassungsverfahren umfasst, die es ermöglichen, umgehend auf eine 

sich ändernde Nachfrage nach Arbeitsmigranten auf dem Arbeitsmarkt zu reagieren. 

 

Da die Schattenwirtschaft und die illegale Beschäftigung als Anziehungsfaktor für illegale Zuwan-

derung wirken und so zu Ausbeutung führen können, ruft der Europäische Rat die Mitgliedstaaten 

auf, die in der Europäischen Beschäftigungsstrategie festgelegten Zielvorgaben zur Verringerung 

der Schattenwirtschaft zu verwirklichen. 

 

1.5. Integration von Drittstaatsangehörigen 

Unsere Gesellschaften gewinnen durch die erfolgreiche Integration der sich rechtmäßig in der EU 

aufhaltenden Drittstaatsangehörigen und ihrer Nachkommen an Stabilität und Zusammenhalt. Um 

dieses Ziel zu erreichen, muss eine effiziente Politik festgelegt und der Isolation bestimmter 

Gruppen vorgebeugt werden. Von wesentlicher Bedeutung hierfür ist eine umfassende Heran-

gehensweise, bei der Betroffene auf örtlicher, regionaler, nationaler und EU-Ebene beteiligt 

werden. 

 

Der Europäische Rat würdigt durchaus die Fortschritte, die bei der fairen Behandlung von sich in 

der EU rechtmäßig aufhaltenden Drittstaatsangehörigen erzielt worden sind, ruft jedoch auch dazu 

auf, wirkliche Chancengleichheit zur umfassenden Teilhabe in der Gesellschaft zu schaffen. 

Integrationshindernisse müssen aktiv beseitigt werden. 
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Der Europäische Rat hebt hervor, dass die Integrationspolitik in den verschiedenen Mitgliedstaaten 

und die entsprechenden Initiativen der EU besser koordiniert werden müssen. Hierbei sollten die 

gemeinsamen Grundprinzipen eines stimmigen europäischen Rahmens für die Integration herausge-

arbeitet werden. 

 

Diese Prinzipien, die alle Politikbereiche, die mit Integration zu tun haben, miteinander verbinden, 

sollten mindestens folgende Aspekte umfassen: Integration 

 

• ist ein fortlaufender wechselseitiger Prozess, an dem sowohl die sich rechtmäßig im Land 

aufhaltenden Drittstaatsangehörigen als auch die Gesellschaft des Gastlandes beteiligt sind, 

• umfasst die Antidiskriminierungspolitik, reicht jedoch darüber hinaus, 

• setzt Respekt vor den Grundwerten der Europäischen Union und den Grundrechten aller 

Menschen voraus, 

• erfordert grundlegende Fertigkeiten, die die Teilhabe in der Gesellschaft ermöglichen, 

• stützt sich auf eine vielfache Interaktion und einen interkulturellen Dialog zwischen allen 

Mitgliedern der Gesellschaft, um in gemeinsamen Foren und bei gemeinsamen Aktivitäten ein 

besseres gegenseitiges Verständnis zu erreichen, 

• erstreckt sich auf zahlreiche Politikbereiche, zu denen unter anderem Beschäftigung und 

Bildung gehören. 

 

Ein auf diesen gemeinsamen Grundprinzipien beruhender Rahmen wird als Grundlage für zukünf-

tige Initiativen in der EU dienen, die sich auf klare Zielsetzungen und Bewertungsmethoden 

stützen. Der Europäische Rat fordert die Mitgliedstaaten, den Rat und die Kommission auf, einen 

strukturierten Erfahrungs- und Informationsaustausch im Integrationsbereich zu fördern, wobei 

dieser Austausch durch eine leicht zugängliche Internet-Website zu unterstützen ist. 

 

1.6. Die externe Dimension von Asyl und Zuwanderung 

 

1.6.1. Partnerschaft mit Drittländern 

Asyl und Wanderungsbewegungen sind naturgemäß internationale Angelegenheiten. Die Politik der 

EU sollte darauf ausgerichtet sein, Drittländer partnerschaftlich und gegebenenfalls unter Verwen-

dung vorhandener Gemeinschaftsmittel zu unterstützen, um ihre Fähigkeit zur Regulierung von 

Wanderungsbewegungen und zum Schutz von Flüchtlingen zu verbessern, illegale Zuwanderung zu 

verhindern und zu bekämpfen, über legale Zuwanderungsmöglichkeiten zu informieren, Flücht-

lingsproblemen durch besseren Zugang zu dauerhaften Lösungen zu begegnen, Grenzschutzkapa-

zitäten aufzubauen, die Dokumentensicherheit zu verbessern sowie die Rückkehrproblematik anzu-

gehen. 
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Der Europäische Rat stellt fest, dass unzureichend regulierte Wanderungsbewegungen zu humanitä-

ren Katastrophen führen können. Er verleiht seiner großen Besorgnis über die menschlichen Tragö-

dien Ausdruck, die sich im Mittelmeer bei Versuchen abspielen, illegal in die Europäische Union 

einzureisen. Er ruft alle Staaten auf, stärker zusammenzuarbeiten, um den Verlust weiterer Men-

schenleben zu verhindern. 

 

Der Europäische Rat ruft den Rat und die Kommission auf, den Prozess der umfassenden Einbezie-

hung der Zuwanderungsproblematik in das Geflecht bestehender und zukünftiger Beziehungen zu 

Drittländern fortzusetzen. Er fordert die Kommission auf, die Einbeziehung dieser Zuwanderungs-

problematik in die Länderstrategiepapiere und die regionalen Strategiepapiere für alle einschlägigen 

Drittländer bis zum Frühjahr 2005 abzuschließen. 

 

Der Europäische Rat erkennt an, dass die EU im Geiste gemeinsamer Verantwortung zu einem 

leichter zugänglichen, gerechteren und wirksameren internationalen Schutzsystem in Partnerschaft 

mit Drittländern beitragen und zum frühestmöglichen Zeitpunkt Zugang zu Schutz und zu dauer-

haften Lösungen gewähren muss. Die Länder in den Herkunfts- und Transitregionen werden darin 

unterstützt, Anstrengungen im Hinblick auf einen Aufbau der Kapazitäten für den Schutz von 

Flüchtlingen zu unternehmen. In diesem Zusammenhang fordert der Europäische Rat alle Dritt-

länder auf, der Genfer Flüchtlingskonvention beizutreten und diese einzuhalten. 

 

1.6.2. Partnerschaft mit den Herkunftsländern und -regionen 

Der Europäische Rat begrüßt die Mitteilung der Kommission mit dem Titel "Verbesserung des 

Zugangs zu dauerhaften Lösungen" 1 und ersucht die Kommission, in Partnerschaft mit den betref-

fenden Drittländern und in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem UNHCR regionale 

Schutzprogramme der EU auszuarbeiten. Diese Programme werden auf den Erfahrungen aufbauen, 

die mit den vor Ende 2005 einzuleitenden Pilot-Schutzprogrammen gesammelt werden. Die Pro-

gramme werden für die Mitgliedstaaten, die zur Mitarbeit an einem solchen Programm bereit sind, 

eine Reihe von zweckdienlichen und in erster Linie auf den Kapazitätsaufbau abstellenden Instru-

menten sowie auch ein gemeinsames Neuansiedlungsprogramm umfassen. 

                                                 
1  KOM(2004) 410 endg. 
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Strategien, die Migration, Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe verknüpfen, sollten 

kohärent sein und in Partnerschaft und im Dialog mit den Herkunftsländern und -regionen ent-

wickelt werden. Der Europäische Rat begrüßt die bereits erzielten Fortschritte, ersucht den Rat, 

diese Strategien mit besonderem Gewicht auf den Hauptursachen, den Push-Faktoren und der 

Armutsbekämpfung weiter zu entwickeln, und fordert die Kommission nachdrücklich auf, bis zum 

Frühjahr 2005 konkrete und sorgfältig ausgearbeitete Vorschläge zu unterbreiten. 

 

1.6.3. Partnerschaft mit den Transitländern und -regionen 

Was die Transitländer anbelangt, so hebt der Europäische Rat hervor, dass es sowohl an den süd-

lichen als auch an den östlichen Grenzen der  Europäischen Union einer intensivierten Zusammen-

arbeit und eines verstärkten Kapazitätsaufbaus bedarf, damit die betreffenden Länder die Wande-

rungsbewegungen besser steuern und Flüchtlingen angemessenen Schutz bieten können. Unterstüt-

zung beim Kapazitätsaufbau für nationale Asylsysteme, Grenzkontrollen und eine umfassendere 

Zusammenarbeit in Migrationsangelegenheiten wird den Ländern gewährt werden, die ein echtes 

Engagement für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach der Genfer Flüchtlingskonvention an den 

Tag legen. 

 

Der Vorschlag für eine Verordnung zur Schaffung eines Europäischen Nachbarschafts- und Part-

nerschaftsinstruments 1 bietet den strategischen Rahmen für die Intensivierung der Zusammenarbeit 

und des Dialogs mit den Nachbarländern – unter anderem im Mittelmeerraum – in Bezug auf Asyl 

und Einwanderung sowie für die Einleitung neuer Maßnahmen. In diesem Zusammenhang wünscht 

der Europäische Rat, dass ihm vor Ende 2005 ein Bericht über Fortschritte und Erfolge vorgelegt 

wird. 

 

1.6.4. Rückkehr- und Rückübernahmepolitik 

Zuwanderer, die sich nicht legal in der EU aufhalten oder das Recht auf legalen Aufenthalt dort 

eingebüßt haben, müssen freiwillig oder erforderlichenfalls unfreiwillig zurückkehren. Der Euro-

päische Rat fordert zur Festlegung einer wirksamen Rückkehr- und Rückübernahmepolitik auf, die 

auf gemeinsamen Normen beruht, die gewährleisten, dass die betreffenden Personen auf humane 

Weise und unter vollständiger Achtung ihrer Menschenrechte und Würde zurückgeführt werden. 

                                                 
1  KOM(2004) 628 endg. 
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Der Europäische Rat erachtet es als wesentlich, dass der Rat die Beratungen über Mindestnormen 

für Rückkehrverfahren – einschließlich Mindestnormen zur Unterstützung wirksamer nationaler 

Bemühungen um Rückführung – zu Beginn des Jahres 2005 aufnimmt. Der entsprechende Vor-

schlag sollte auch besonderen Anliegen betreffend die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 

und Sicherheit Rechnung tragen. Es ist ein Konzept erforderlich, das in Bezug auf die Rückkehr-

politik und alle anderen Aspekte der Außenbeziehungen der Gemeinschaft zu Drittländern kohärent 

ist; gleichzeitig ist besonderer Nachdruck auf das Problem der Staatsangehörigen dieser Drittländer 

zu legen, die keinen Reisepass oder sonstige Ausweispapiere besitzen. 

 

Der Europäische Rat fordert 

• eine engere Zusammenarbeit und gegenseitige technische Unterstützung; 

• die Einleitung der Vorbereitungsstufe für einen Europäischen Rückkehrfonds; 

• gemeinsame integrierte länder- und regionenspezifische Rückkehrprogramme; 

• die Errichtung eines Europäischen Rückkehrfonds bis 2007 unter Berücksichtigung der 

Bewertung der Vorbereitungsphase; 

• den rechtzeitigen Abschluss von Rückübernahmeabkommen der Gemeinschaft; 

• die umgehende Ernennung eines Sonderbeauftragten für eine gemeinsame Rückübernahme-

politik durch die Kommission. 

 

1.7. Steuerung der Wanderungsbewegungen 

 

1.7.1. Grenzkontrollen und Bekämpfung der illegalen Einwanderung 

Der Europäische Rat verweist auf die Bedeutung, die der raschen Abschaffung der Kontrollen an 

den Binnengrenzen, der weiteren schrittweisen Verwirklichung des integrierten Grenz-

schutzsystems für die Außengrenzen und dem Ausbau der Kontrollen an den Außengrenzen und 

deren Überwachung zukommt. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass Solidarität und eine aus-

gewogene Teilung der Verantwortung – einschließlich der finanziellen Auswirkungen – zwischen 

den Mitgliedstaaten erforderlich sind. 
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Der Europäische Rat fordert den Rat, die Kommission und die Mitgliedstaaten eindringlich auf, alle 

erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit die Kontrollen an den Binnengrenzen so bald wie 

möglich abgeschafft werden können, sofern alle Anforderungen in Bezug auf die Anwendung des 

Schengen-Besitzstands erfüllt worden sind und nachdem das Schengener Informationssystem 

(SIS II) 2007 in Betrieb genommen worden ist. Zur Erreichung dieses Zieles sollte im ersten 

Halbjahr 2006 mit der Bewertung der Durchführung des von SIS II unabhängigen Besitzstands 

begonnen werden. 

 

Der Europäische Rat begrüßt es, dass die Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an 

den Außengrenzen am 1. Mai 2005 errichtet wird. Er ersucht die Kommission, dem Rat vor Ende 

2007 eine Evaluierung der Agentur vorzulegen. Die Evaluierung sollte eine Überprüfung der Auf-

gaben der Agentur und eine Stellungnahme zu der Frage beinhalten, ob die Agentur sich mit weite-

ren Grenzschutzangelegenheiten befassen sollte, einschließlich einer stärkeren Zusammenarbeit mit 

den Zolldiensten und anderen Behörden, die für Sicherheitsfragen im Zusammenhang mit Waren 

zuständig sind. 

 

Die Kontrolle und Überwachung der Außengrenzen ist Aufgabe der nationalen Grenzbehörden. 

Damit jedoch die Mitgliedstaaten bei spezifischen Anforderungen an die Kontrolle und Über-

wachung langer oder problematischer Abschnitte der Außengrenzen und in den Fällen, in denen die 

Mitgliedstaaten aufgrund außergewöhnlichen Migrationsdrucks an diesen Grenzen mit besonderen 

und unvorhergesehenen Umständen konfrontiert sind, unterstützt werden, ersucht der Europäische 

Rat 

• den Rat, Teams aus nationalen Experten zu bilden, die nach einer ordnungsgemäßen Risiko-

analyse durch die Grenzschutzagentur und in deren Rahmen den darum ersuchenden Mit-

gliedstaaten schnelle technische und operative Hilfe leisten können, und zwar auf der Grund-

lage eines im Jahr 2005 vorzulegenden Vorschlags der Kommission über die angemessenen 

Befugnisse und Finanzmittel für solche Teams; 

• den Rat und die Kommission, bis spätestens Ende 2006 einen Grenzschutzfonds der Gemein-

schaft einzurichten; 

• die Kommission, nach der vollständigen Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen 

einen Vorschlag mit dem Ziel vorzulegen, den bestehenden Schengen-Evaluierungsmecha-

nismus durch einen Überwachungsmechanismus zu ergänzen, bei dem die umfassende Einbe-

ziehung von Experten der Mitgliedstaaten gewährleistet ist und unangekündigte Inspektionen 

durchgeführt werden können. 
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Im Rahmen der oben genannten Überprüfung der Aufgaben der Agentur, insbesondere der Evaluie-

rung der Arbeitsweise der Teams aus nationalen Experten, sollte auch geprüft werden, ob eine 

Europäische Grenzschutztruppe geschaffen werden könnte. 

 

Der Europäische Rat ersucht die Mitgliedstaaten, ihre gemeinsamen Analysen der Wanderungs-

routen, Schmuggelpraktiken und Praktiken des illegalen Handels sowie der in diesem Bereich 

operierenden kriminellen Netze, unter anderem im Rahmen der Grenzschutzagentur und in enger 

Zusammenarbeit mit Europol und Eurojust, zu verbessern. Ferner fordert er den Rat und die 

Kommission auf, für die feste Ansiedlung von Verbindungsnetzen für Einwanderungsangelegen-

heiten in den relevanten Drittländern zu sorgen. In diesem Zusammenhang begrüßt der Europäische 

Rat Initiativen der Mitgliedstaaten für eine freiwillige Zusammenarbeit auf See, insbesondere bei 

Rettungseinsätzen, im Einklang mit nationalem und internationalem Recht, wozu auch eine künftige 

Zusammenarbeit mit Drittländern gehören kann. 

 

Der Europäische Rat ersucht den Rat und die Kommission, im Jahr 2005 einen Plan auszuarbeiten, 

damit gemeinsame Normen, vorbildliche Verfahrensweisen und Mechanismen zur Verhütung und 

Bekämpfung des Menschenhandels entwickelt werden können. 

 

1.7.2. Biometrie und Informationssysteme 

Die Steuerung von Wanderungsbewegungen, einschließlich der Bekämpfung der illegalen Einwan-

derung, sollte durch ineinander greifende Sicherheitsmaßnahmen verstärkt werden, durch die 

Visaantragsverfahren und Einreise- und Ausreiseverfahren beim Überschreiten der Außengrenzen 

wirkungsvoll miteinander verbunden werden. Diese Maßnahmen sind auch von Bedeutung für die 

Verhütung und Bekämpfung der Kriminalität, insbesondere des Terrorismus. Zur Verwirklichung 

dieses Zieles bedarf es eines in sich stimmigen Konzepts und harmonisierter Vorgehensweisen in 

der EU in Bezug auf biometrische Identifikatoren oder Daten. 

 

Der Europäische Rat ersucht den Rat, auf der Grundlage einer im Jahr 2005 zu veröffentlichenden 

Mitteilung der Kommission über die Interoperabilität zwischen dem Schengener Informations-

system (SIS II), dem Visa-Informationssystem (VIS) und Eurodac zu prüfen, wie Effizienz und 

Interoperabilität der EU-Informationssysteme bei der Bekämpfung der illegalen Einwanderung 

optimiert und die Grenzkontrollen sowie die Steuerung dieser Systeme verbessert werden können, 

wobei dem Erfordernis, das richtige Verhältnis zwischen Strafverfolgungszwecken und der Wah-

rung der Grundrechte zu finden, Rechnung zu tragen ist. 
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Der Europäische Rat ersucht den Rat, die Kommission und die Mitgliedstaaten, ihre Bemühungen 

um die Einbeziehung biometrischer Identifikatoren in Reisedokumente, in Visa, in Aufenthaltstitel, 

in die Reisepässe der EU-Bürger und in die Informationssysteme unverzüglich fortzusetzen und 

unter Einbeziehung der ICAO-Normen Vorbereitungen für die Ausarbeitung von Mindestnormen 

für nationale Identitätsausweise zu treffen. 

 

1.7.3. Visumpolitik 

Der Europäische Rat unterstreicht, dass die gemeinsame Visumpolitik als Teil eines vielschichtigen 

Systems weiterentwickelt werden muss, mit dem durch die weitere Harmonisierung der innerstaatli-

chen Rechtsvorschriften und der Bearbeitungsgepflogenheiten bei den örtlichen konsularischen 

Dienststellen legale Reisen erleichtert und die illegale Einwanderung bekämpft werden sollen. Auf 

lange Sicht sollten gemeinsame Visastellen eingerichtet werden, wobei den Beratungen über die 

Errichtung eines Europäischen Auswärtigen Dienstes Rechnung zu tragen ist. Der Europäische Rat 

begrüßt die Initiativen einzelner Mitgliedstaaten, die auf freiwilliger Basis dahin gehend zusam-

menarbeiten, dass sie Personal und Mittel für die Visaerteilung gemeinsam nutzen. 

 

Der Europäische Rat 

• ersucht die Kommission, als ersten Schritt die erforderlichen Änderungen im Hinblick auf den 

weiteren Ausbau der Visumpolitik vorzuschlagen und 2005 einen Vorschlag für die Ein-

richtung gemeinsamer Antragsbearbeitungsstellen vorzulegen, wobei der Schwerpunkt auf 

mögliche Synergien gelegt werden sollte, die mit der Entwicklung des VIS einhergehen 

können, die Gemeinsame Konsularische Instruktion zu überarbeiten und bis spätestens 

Anfang 2006 einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten; 

• betont, wie wichtig es ist, dass das VIS, beginnend unter anderem mit der Eingabe der alpha-

numerischen Daten und der Lichtbilder bis Ende 2006 und der biometrischen Daten bis Ende 

2007, rasch verwirklicht wird; 

• ersucht die Kommission, unverzüglich einen entsprechenden Vorschlag vorzulegen, damit der 

für die Verwirklichung des VIS vereinbarte Zeitrahmen eingehalten werden kann; 

• ruft die Kommission auf, ihre Bemühungen fortzusetzen, damit so rasch wie möglich die 

Bürger aller Mitgliedstaaten ohne Kurzaufenthaltsvisum in alle Drittländer reisen können, 

deren Staatsangehörige ohne Visum in die EU reisen dürfen; 
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• ersucht den Rat und die Kommission, im Hinblick auf die Ausarbeitung eines gemeinsamen 

Konzepts zu prüfen, ob es im Kontext der europäischen Rückübernahmepolitik angebracht 

wäre, fallweise die Erteilung von Kurzaufenthaltsvisa an Drittstaatsangehörige, wenn möglich 

und auf der Grundlage der Gegenseitigkeit, als Teil einer echten Partnerschaft in den 

Außenbeziehungen unter Einschluss der Migrationsangelegenheiten zu fördern. 

 

2. STÄRKUNG DER SICHERHEIT 

 

2.1. Verbesserung des Informationsaustauschs 

Der Europäische Rat ist überzeugt, dass für die Stärkung der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 

ein innovatives Konzept für den grenzüberschreitenden Austausch von strafverfolgungsrelevanten 

Informationen erforderlich ist. Der bloße Umstand, dass Informationen Grenzen überschreiten, 

sollte nicht länger von Bedeutung sein. 

 

Mit Wirkung vom 1. Januar 2008 sollte sich der Austausch dieser Informationen nach den für den 

Grundsatz der Verfügbarkeit geltenden nachstehenden Bedingungen richten, was bedeutet, dass 

unionsweit ein Strafverfolgungsbeamter in einem Mitgliedstaat, der für die Erfüllung seiner Auf-

gaben Informationen benötigt, diese aus einem anderen Mitgliedstaat erhalten kann und dass die 

Strafverfolgungsbehörde in dem anderen Mitgliedstaat, die über diese Informationen verfügt, sie – 

unter Berücksichtigung des Erfordernisses in diesem Staat anhängiger Ermittlungen – für den 

erklärten Zweck bereitstellt. 

 

Unbeschadet der laufenden Arbeiten 1 wird die Kommission ersucht, bis spätestens Ende 2005 Vor-

schläge zur Verwirklichung des Verfügbarkeitsgrundsatzes vorzulegen, bei denen folgende Haupt-

bedingungen streng einzuhalten sind: 

• Der Austausch darf nur erfolgen, um die Erfüllung rechtlicher Aufgaben zu ermöglichen; 

• die Integrität der auszutauschenden Daten muss gewährleistet sein; 

• der Schutz der Informationsquellen und die Vertraulichkeit der Daten muss während aller 

Phasen des Austauschs und danach sichergestellt werden; 

                                                 
1  Entwurf eines Rahmenbeschlusses über die Vereinfachung des Austauschs von Informationen 

und Erkenntnissen zwischen den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, insbesondere in Bezug auf schwerwiegende Straftaten einschließlich 
terroristischer Handlungen (Dok. KOM(2004) 221 endg.). 
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• es müssen gemeinsame Normen für den Zugang zu den Daten und gemeinsame technische 

Normen angewendet werden; 

• die Überwachung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften sowie eine geeignete Kontrolle 

vor und nach dem Austausch müssen sichergestellt sein; 

• Einzelpersonen müssen vor Datenmissbrauch geschützt werden und das Recht haben, die 

Berichtigung unrichtiger Daten zu verlangen. 

 

Was die Methoden für den Informationsaustausch anbelangt, so sollten die neuen Technologien in 

vollem Umfang genutzt werden; die Methoden müssen an jede Art von Informationen angepasst 

sein, gegebenenfalls durch gegenseitigen Zugriff auf nationale Datenbanken oder deren Interopera-

bilität, oder direkten (Online-)Zugang, auch für Europol, zu den bestehenden zentralen Datenban-

ken der EU wie beispielsweise SIS. Neue zentralisierte europäische Datenbanken sollten nur dann 

geschaffen werden, wenn auf der Grundlage von Untersuchungen ihr Zusatznutzen aufgezeigt 

werden kann. 

 

2.2. Terrorismus 

Der Europäische Rat betont, dass der Terrorismus unter uneingeschränkter Wahrung der Grund-

rechte nur wirksam verhütet und bekämpft werden kann, wenn die Mitgliedstaaten ihre Tätigkeiten 

nicht auf die Aufrechterhaltung der eigenen Sicherheit beschränken, sondern auch auf die Sicherheit 

der Union insgesamt abstellen. 

 

Dieses Ziel setzt voraus, dass die Mitgliedstaaten  

• die Befugnisse ihrer Nachrichten- und Sicherheitsdienste nicht nur zur Abwehr von Bedro-

hungen der eigenen Sicherheit, sondern gegebenenfalls auch zum Schutz der inneren Sicher-

heit der anderen Mitgliedstaaten nutzen; 

• den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten alle ihren Diensten vorliegenden 

Informationen, die Bedrohungen der inneren Sicherheit eines der anderen Mitgliedstaaten 

betreffen, unverzüglich zur Kenntnis bringen;  

• in den Fällen, in denen Personen oder Güter von Sicherheitsdiensten im Zusammenhang mit 

einer terroristischen Bedrohung überwacht werden, sicherstellen, dass es nicht zu Über-

wachungslücken infolge von Grenzüberquerungen kommt. 
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Kurzfristig müssen alle Komponenten der Erklärung des Europäischen Rates vom 25. März 2004 

und des EU-Aktionsplans zur Terrorismusbekämpfung weiterhin in vollem Umfang umgesetzt 

werden, insbesondere jene, wonach Europol und Eurojust verstärkt eingesetzt werden sollten, und 

der EU-Koordinator für die Terrorismusbekämpfung wird aufgefordert, auf Fortschritte hinzu-

wirken. 

 

In diesem Zusammenhang erinnert der Europäische Rat daran, dass er die Kommission ersucht hat, 

einen Vorschlag für ein gemeinsames EU-Konzept zur Verwendung von Passagierdaten für die 

Zwecke der Grenz- und Luftverkehrssicherheit sowie für andere Strafverfolgungszwecke vorzu-

legen. 1  

 

Der Informationsaustausch auf hochrangiger Ebene zwischen den Sicherheitsdiensten ist beizube-

halten. Allerdings sollte er verbessert werden, wobei dem in Abschnitt 2.1 beschriebenen allgemei-

nen Grundsatz der Verfügbarkeit Rechnung zu tragen ist und die speziellen Bedingungen, die für 

die Arbeitsweise von Sicherheitsdiensten gelten, besonders zu berücksichtigen sind, so z.B. die 

Notwendigkeit, die Verfahren für die Erfassung von Informationen, die Informationsquellen und die 

fortdauernde Vertraulichkeit der Daten nach dem Austausch zu sichern. 

 

Ab dem 1. Januar 2005 wird das SitCen dem Rat eine strategische Analyse der terroristischen 

Bedrohung liefern, die auf die Erkenntnisse der Nachrichten- und Sicherheitsdienste der Mitglied-

staaten sowie gegebenenfalls auf Informationen von Europol gestützt ist. 

 

Der Europäische Rat hebt die Bedeutung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Finanzierung des 

Terrorismus hervor. Er sieht der Prüfung des kohärenten Gesamtkonzepts, das der Generalsekretär/ 

Hohe Vertreter und die Kommission auf der Tagung des Europäischen Rates im Dezember 2004 

vorlegen werden, erwartungsvoll entgegen. In diesem Strategiepapier sollten Maßnahmen vorge-

schlagen werden, mit denen die Wirksamkeit der vorhandenen Instrumente, wie die Überwachung 

verdächtiger finanzieller Transaktionen und das Einfrieren von Vermögensgegenständen, verbessert 

werden kann; außerdem sollten neue Instrumente in Bezug auf Bargeschäfte und die daran betei-

ligten Institutionen vorgeschlagen werden. 

 

Die Kommission wird ersucht, Vorschläge für eine bessere Sicherung von Sprengstofflagern und 

-transporten und zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit von industriellen und chemischen Aus-

gangsstoffen zu unterbreiten. 

                                                 
1  Erklärung zum Kampf gegen den Terrorismus, angenommen am 25. März 2004 

(Dok. 7906/04, Nummer 6). 
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Der Europäische Rat betont ferner, dass den Opfern von Terroranschlägen in angemessener Weise 

Schutz und Unterstützung gewährt werden muss. 

 

Der Rat sollte bis Ende 2005 eine langfristige Strategie ausarbeiten, die darauf ausgerichtet ist, 

Faktoren, die zur Radikalisierung und zur Rekrutierung für terroristische Aktivitäten beitragen, ent-

gegenzuwirken. 

 

Alle der Europäischen Union zur Verfügung stehenden Instrumente sollten auf kohärente Art und 

Weise genutzt werden, so dass dem Hauptanliegen – der Terrorismusbekämpfung – in vollem 

Umfang entsprochen wird. Zu diesem Zweck sollten die Minister für Justiz und Inneres im Rahmen 

des Rates die Federführung übernehmen, wobei die Aufgabenstellung des Rates "Allgemeine 

Angelegenheiten und Außenbeziehungen" zu berücksichtigen ist. Die Kommission sollte die 

Rechtsvorschriften der Gemeinschaft so zeitig überprüfen, dass diese Vorschriften parallel zu den 

zu verabschiedenden Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus angepasst werden können. 

 

Die Europäische Union wird ihre Bemühungen, die im Bereich der externen Dimension des Raums 

der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts auf die Bekämpfung des Terrorismus abzielen, weiter 

verstärken. In diesem Zusammenhang wird der Rat ersucht, im Zusammenwirken mit Europol und 

der Europäischen Grenzschutzagentur ein Netz aus nationalen Experten für Terrorismusprävention 

und -bekämpfung und für Grenzkontrollen zu errichten, die zur Verfügung stehen, um auf die 

Ersuchen von Drittländern um technische Unterstützung bei der Aus- und Weiterbildung ihrer 

Behörden einzugehen. 

 

Der Europäische Rat fordert die Kommission dringend auf, mehr Finanzmittel für Projekte zum 

Aufbau von Fähigkeiten und Fertigkeiten im Zusammenhang mit der Terrorismusbekämpfung in 

Drittländern bereitzustellen und dafür zu sorgen, dass sie über die notwendige Fachkompetenz 

verfügt, derartige Projekte wirksam durchzuführen. Der Rat fordert die Kommission des Weiteren 

auf, dafür zu sorgen, dass bei der geplanten Überprüfung der bestehenden Instrumente der 

Außenhilfe geeignete Bestimmungen vorgesehen werden, die eine rasche, flexible und gezielte 

Unterstützung bei der Bekämpfung des Terrorismus ermöglichen. 

 

2.3. Polizeiliche Zusammenarbeit 

Für die wirksame Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität und anderer 

Formen der Schwerkriminalität sowie des Terrorismus ist es erforderlich, die praktische Zusam-

menarbeit zwischen den Polizei- und den Zollbehörden der Mitgliedstaaten und mit Europol zu 

intensivieren und die auf diesem Gebiet vorhandenen Instrumente besser zu nutzen. 
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Der Europäische Rat fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Europol in die Lage zu ver-

setzen, in Zusammenarbeit mit Eurojust eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung der grenz-

überschreitenden (organisierten) Schwerkriminalität und des Terrorismus zu übernehmen, indem sie 

• die erforderlichen Rechtsinstrumente bis Ende 2004 ratifizieren und tatsächlich anwenden 1; 

• Europol alle erforderlichen hochwertigen Informationen rechtzeitig zur Verfügung stellen; 

• eine gute Zusammenarbeit zwischen ihren zuständigen nationalen Behörden und Europol 

fördern. 

 

Bis zum 1. Januar 2006 muss Europol seine "Lageberichte zur Kriminalität" durch jährliche 

"Bewertungen der Bedrohungslage" ersetzt haben, die schwere Formen der organisierten Krimina-

lität betreffen und auf den von den Mitgliedstaaten bereitgestellten Informationen und auf Beiträgen 

von Eurojust und der Task Force der Polizeichefs beruhen. Der Rat sollte diese Analysen bei der 

Festlegung der jährlichen strategischen Prioritäten verwenden, die als Leitlinien für weitere Maß-

nahmen dienen werden. Dieses sollte im Hinblick auf das Ziel der Festlegung und Anwendung 

einer Methode für die nachrichtendienstlich gestützte Strafverfolgung auf EU-Ebene der nächste 

Schritt sein. 

 

Die Mitgliedstaaten sollten Europol zur Zentralstelle der Union für Euro-Falschgeld im Sinne des 

Genfer Abkommens von 1929 erklären. 

 

Der Rat sollte möglichst bald nach Inkrafttreten des Verfassungsvertrags, spätestens aber zum 

1. Januar 2008, das in Artikel III-276 des Verfassungsvertrags vorgesehene Europäische Gesetz 

über Europol erlassen und dabei allen Europol übertragenen Aufgaben Rechnung tragen. 

 

Bis zu diesem Zeitpunkt muss Europol seine Arbeitsweise dahingehend verbessern, dass es die 

Kooperationsvereinbarung mit Eurojust in vollem Umfang nutzt. Europol und Eurojust sollten dem 

Rat jährlich über ihre gemeinsamen Erfahrungen und über Einzelergebnisse berichten. Ferner 

sollten Europol und Eurojust den Einsatz von gemeinsamen Ermittlungsgruppen der Mitgliedstaaten 

und ihre Teilnahme an diesen Gruppen fördern. 

                                                 
1  Europol-Protokolle: Protokoll vom 30. November 2000 zur Änderung von Artikel 2 und des 

Anhangs des Europol-Übereinkommens (ABl. C 358 vom 13.12.2000, S. 1), Protokoll vom 
28. November 2002 über die Vorrechte und Immunitäten für Europol, die Mitglieder der 
Organe, die stellvertretenden Direktoren und die Bediensteten von Europol (ABl. C 312 vom 
16.12.2002, S. 1) und Protokoll zur Änderung des Europol-Übereinkommens vom 
27. November 2003 (ABl. C 2 vom 6.1.2004, S. 3); Übereinkommen vom 29. Mai 2000 über 
die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(ABl. C 197 vom 12.7.2000, S. 1) und dazugehöriges Protokoll vom 16. Oktober 2001 
(ABl. C 326 vom 21.11.2001, S. 2) und Rahmenbeschluss 2002/465/JI vom 13. Juni 2002 
über gemeinsame Ermittlungsgruppen (ABl. L 162 vom 20.6.2002, S. 1). 
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Die Erfahrungen in den Mitgliedstaaten mit dem Einsatz gemeinsamer Ermittlungsgruppen sind 

begrenzt. Im Hinblick auf einen verstärkten Einsatz dieser Gruppen und den Austausch bewährter 

Verfahrensweisen sollte jeder Mitgliedstaat einen nationalen Experten benennen. 

 

Der Rat sollte die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Polizei und Zoll auf der Grundlage 

gemeinsamer Grundsätze intensivieren. Der Europäische Rat ersucht die Kommission, Vorschläge 

zur Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands in Bezug auf die grenzüberschreitende operative 

polizeiliche Zusammenarbeit vorzulegen. 

 

Die Mitgliedstaaten sollten damit beginnen, mit Unterstützung von Europol die Qualität ihrer Straf-

verfolgungsdaten zu verbessern. Darüber hinaus sollte Europol den Rat in Bezug auf Möglichkeiten 

der Verbesserung dieser Daten beraten. Das Europol-Informationssystem sollte umgehend funk-

tionsfähig gemacht werden. 

 

Der Rat wird ersucht, den Austausch bewährter Verfahren bei den Ermittlungstechniken als ersten 

Schritt auf dem Weg zur Entwicklung gemeinsamer Ermittlungstechniken zu fördern, wie sie in 

Artikel III-257 des Verfassungsvertrags ins Auge gefasst werden, und zwar insbesondere in den 

Bereichen der forensischen Ermittlungen und der Sicherheit von Systemen der Informationstechnik. 

 

Die polizeiliche Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten wird in einer Reihe von Fällen 

durch Erleichterungen der Zusammenarbeit zwischen den betreffenden Mitgliedstaaten bei 

spezifischen Themen noch effizienter gestaltet, gegebenenfalls auch dadurch, dass gemeinsame 

Ermittlungsgruppen – erforderlichenfalls mit Unterstützung von Europol und Eurojust – eingesetzt 

werden. In bestimmten Grenzgebieten sind eine engere Zusammenarbeit und eine bessere Koordi-

nierung der einzige Weg, der Kriminalität und den Bedrohungen für die öffentliche und die natio-

nale Sicherheit zu begegnen. 

 

Wenn die polizeiliche Zusammenarbeit verstärkt werden soll, muss der Festigung des gegenseitigen 

Vertrauens und der Vertrauensbildung besondere Beachtung geschenkt werden. In einer erweiterten 

Union sollten entschiedene Anstrengungen unternommen werden, um die Kenntnisse über die 

Funktionsweise der Rechtsordnungen und -strukturen der Mitgliedstaaten zu verbessern. Der Rat 

und die Mitgliedstaaten sollten bis Ende 2005 in Zusammenarbeit mit der EPA Standards und 

Module für Ausbildungsseminare für die nationalen Polizeibeamten zu praktischen Aspekten der 

Zusammenarbeit im Bereich der Strafverfolgung in der EU ausarbeiten. 
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Die Kommission wird ersucht, in enger Zusammenarbeit mit der EPA bis Ende 2005 systematische 

Austauschprogramme für die Polizeibehörden auszuarbeiten, die zu einem besseren Verständnis der 

Funktionsweise der Rechtsordnungen und -strukturen der Mitgliedstaaten führen sollen. 

 

Schließlich sollten im Hinblick auf eine Verbesserung der inneren Sicherheit der Europäischen 

Union auch die bei externen Polizeieinsätzen gewonnenen Erfahrungen berücksichtigt werden. 

 

2.4. Bewältigung von Krisen mit grenzüberschreitender Wirkung innerhalb der Europäischen 

Union 

Der Europäische Rat hat am 12. Dezember 2003 die Europäische Sicherheitsstrategie angenommen, 

in der die globalen Herausforderungen, die Hauptbedrohungen, die strategischen Ziele und die poli-

tischen Auswirkungen für ein sicheres Europa in einer besseren Welt umrissen werden. Als wesent-

liche Ergänzung zu dieser Strategie muss die innere Sicherheit innerhalb der Europäischen Union 

gewährleistet werden, und zwar insbesondere im Hinblick auf etwaige größere interne Krisen mit 

grenzüberschreitender Wirkung, die unsere Bürger, unsere lebenswichtige Infrastruktur und unsere 

öffentliche Ordnung und Sicherheit bedrohen. Nur dann kann den europäischen Bürgern und 

lebenswichtiger Infrastruktur beispielsweise im Falle eines CBRN-Unfalls optimaler Schutz 

geboten werden. 

 

Eine wirksame Bewältigung grenzüberschreitender Krisen innerhalb der EU erfordert nicht nur den 

Ausbau der derzeitigen Maßnahmen im Bereich des Katastrophenschutzes und der lebenswichtigen 

Infrastruktur, sondern sie muss auch die die öffentliche Ordnung und Sicherheit betreffenden 

Aspekte solcher Krisen und die Koordinierung zwischen diesen beiden Bereichen konkret mit ein-

beziehen. 

 

Der Europäische Rat fordert daher den Rat und die Kommission auf, innerhalb ihrer bestehenden 

Strukturen und unter uneingeschränkter Wahrung der nationalen Zuständigkeiten integrierte und 

koordinierte EU-Krisenbewältigungsregelungen für Krisen mit grenzüberschreitender Wirkung 

innerhalb der EU auszuarbeiten, die bis spätestens 1. Juli 2006 umzusetzen wären. Diese Regelun-

gen sollten sich zumindest mit folgenden Fragen befassen: weitere Bewertung der Fähigkeiten der 

Mitgliedstaaten, Vorratshaltung, Ausbildung, gemeinsame Übungen und gemeinsame Operations-

pläne für die zivile Krisenbewältigung. 
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2.5. Operative Zusammenarbeit 

Die Koordinierung der operativen Tätigkeiten durch die Strafverfolgungsbehörden und andere 

Behörden in allen Teilbereichen des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und die 

Überwachung der vom Rat festgelegten strategischen Prioritäten müssen gewährleistet werden. 

 

Zu diesem Zweck wird der Rat aufgefordert, die Einsetzung des in Artikel III-261 des Verfassungs-

vertrags vorgesehenen Ausschusses für innere Sicherheit vorzubereiten und insbesondere dessen 

Tätigkeitsbereich, Aufgabenstellung, Zuständigkeiten und Zusammensetzung festzulegen, damit er 

so rasch wie möglich nach Inkrafttreten des Verfassungsvertrags eingesetzt werden kann. 

 

Damit in der Zwischenzeit praktische Erfahrungen mit der Koordinierung gesammelt werden 

können, wird der Rat ersucht, alle sechs Monate eine gemeinsame Sitzung der Vorsitzenden des 

Strategischen Ausschusses für Einwanderungs-, Grenz- und Asylfragen und des Ausschusses 

"Artikel 36" (CATS) und von Vertretern der Kommission, von Europol, Eurojust, der Europäischen 

Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen, der Task Force der Polizeichefs 

und des EU-Lagezentrums SITCEN zu organisieren. 

 

2.6. Kriminalprävention 

Kriminalprävention ist ein unerlässlicher Bestandteil der Bemühungen um einen Raum der Freiheit, 

der Sicherheit und des Rechts. Die Union benötigt daher ein wirksames Instrument zur 

Unterstützung der Bemühungen der Mitgliedstaaten bei der Prävention der Kriminalität. Dazu sollte 

das Europäische Netz für Kriminalprävention professionalisiert und verstärkt werden. Da Präven-

tion ein sehr weites Feld ist, ist es ganz wesentlich, sich auf die Maßnahmen und Prioritäten zu kon-

zentrieren, die für die Mitgliedstaaten von größtem Nutzen sind. Das Europäische Netz für Krimi-

nalprävention sollte dem Rat und der Kommission bei der Entwicklung einer wirksamen Kriminal-

präventionspolitik mit Sachkenntnis und Erfahrung zur Seite stehen. 

 

Der Europäische Rat begrüßt daher die Initiative der Kommission, europäische Instrumente für die 

Sammlung, die Analyse und den Vergleich von Informationen über Kriminalität und Viktimisierung 

sowie über die jeweilige Entwicklung in den einzelnen Mitgliedstaaten zu schaffen und dazu natio-

nale Statistiken und andere Informationsquellen als vereinbarte Indikatoren heranzuziehen. Eurostat 

sollte beauftragt werden, solche Daten zu definieren und bei den Mitgliedstaaten zu erheben. 
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Es ist wichtig, öffentliche Einrichtungen und Privatunternehmen durch Verwaltungsmaßnahmen 

und andere Maßnahmen vor organisierter Kriminalität zu schützen. Besondere Aufmerksamkeit 

verdient in diesem Zusammenhang die systematische Untersuchung der Immobilienvermögen als 

Werkzeug im Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Die Partnerschaft zwischen dem Privat-

sektor und dem öffentlichen Sektor spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle. Die Kommission 

wird ersucht, im Jahre 2006 entsprechende Vorschläge vorzulegen. 

 

2.7. Organisierte Kriminalität und Korruption 

Der Europäische Rat begrüßt die Entwicklung eines strategischen Konzepts zur Bekämpfung der 

grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität auf EU-Ebene und ersucht den Rat und die Kom-

mission, das Konzept weiterzuentwickeln und einsatzbereit zu machen und dabei weitere Partner 

wie Europol, Eurojust, die Task Force der Polizeichefs, das ENKP (Europäische Netz für Kriminal-

prävention) und die EPA (Europäische Polizeiakademie) einzubeziehen. In diesem Zusammenhang 

sollten Fragen zum Thema Korruption und die Verbindungen zwischen Korruption und organisier-

ter Kriminalität geprüft werden. 

 

2.8. Europäische Drogenstrategie 

Der Europäische Rat hebt hervor, wie wichtig es ist, das Drogenproblem mit einem umfassenden, 

ausgewogenen und multidisziplinären Konzept anzugehen, bei dem die Politikfelder Prävention, 

Unterstützung und Rehabilitierung Drogenabhängiger, Bekämpfung des illegalen Handels mit 

Drogen und Vorläufersubstanzen sowie Geldwäsche und die Stärkung der internationalen Zusam-

menarbeit miteinander verbunden sind. 

 

Die Europäische Drogenstrategie 2005-2012 wird das Programm nach seiner Annahme durch den 

Europäischen Rat im Dezember 2004 ergänzen. 

 

3. STÄRKUNG DES RECHTS 

 

Der Europäische Rat betont, dass die Arbeit an der Schaffung eines Europas der Bürger weiter 

vorangebracht werden muss und dass der entstehende Europäische Rechtsraum in diesem Zusam-

menhang eine wichtige Rolle spielt. Einige Maßnahmen sind bereits durchgeführt worden. Weitere 

Anstrengungen sollten unternommen werden, um den Zugang zur Justiz, die justizielle Zusammen-

arbeit sowie die umfassende gegenseitige Anerkennung zu erleichtern. Von besonderer Bedeutung 

ist hier, dass Grenzen zwischen den Ländern Europas für die Beilegung zivilrechtlicher 

Streitigkeiten oder die Erhebung zivilrechtlicher Klagen und die Vollstreckung zivilrechtlicher 

Entscheidungen kein Hindernis mehr darstellen. 
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3.1. Europäischer Gerichtshof 

Der Europäische Rat unterstreicht die Bedeutung des Europäischen Gerichtshofs in dem verhält-

nismäßig neuen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und nimmt mit Befriedigung zur 

Kenntnis, dass die Befugnisse des Europäischen Gerichtshofs in diesem Bereich durch den Verfas-

sungsvertrag erheblich ausgeweitet werden. 

 

Damit im Interesse der europäischen Bürger und des Funktionierens des Raums der Freiheit, der 

Sicherheit und des Rechts sichergestellt wird, dass über Rechtsfragen, die dem Gerichtshof unter-

breitet werden, rasch entschieden werden kann, ist es notwendig, den Gerichtshof in die Lage zu 

versetzen, rasch entscheiden zu können, wie Artikel III-369 des Verfassungsvertrags dies verlangt. 

 

In diesem Zusammenhang und im Hinblick auf den Verfassungsvertrag sollte über eine Lösung für 

die zügige und zweckentsprechende Bearbeitung von Vorabentscheidungsersuchen im Bereich des 

Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, gegebenenfalls durch Änderung der Satzung des 

Gerichtshofs, nachgedacht werden. Die Kommission wird ersucht, nach Rücksprache mit dem 

Gerichtshof einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten. 

 

3.2. Gegenseitiges Vertrauen und Vertrauensbildung 

Die justizielle Zusammenarbeit in Straf- und Zivilsachen könnte durch die Festigung des gegensei-

tigen Vertrauens und durch die fortschreitende Entwicklung einer europäischen Rechtskultur, die 

auf der Vielfalt der Rechtssysteme der Mitgliedstaaten und der Einheitlichkeit durch europäisches 

Recht beruht, noch weiter gestärkt werden. In einer erweiterten Union muss das gegenseitige Ver-

trauen auf der Gewissheit beruhen, dass alle europäischen Bürger Zugang zu einem Justizwesen 

haben, das hohe Qualitätsnormen erfüllt. Um die uneingeschränkte Umsetzung des Grundsatzes der 

gegenseitigen Anerkennung zu erleichtern, muss – unter uneingeschränkter Achtung der Unabhän-

gigkeit der Justiz – ein System zur objektiven und unparteiischen Evaluierung der Umsetzung der 

justizpolitischen Maßnahmen der EU geschaffen werden, das mit allen bestehenden europäischen 

Mechanismen im Einklang steht. 

 

Es müssen entschiedene Anstrengungen unternommen werden, um das gegenseitige Verständnis 

zwischen den Justizbehörden und den verschiedenen Rechtsordnungen zu verbessern. In diesem 

Zusammenhang sollte die Vernetzung der Justiz und ihrer Einrichtungen wie z.B. das Netz der Räte 

für das Justizwesen, das Europäische Netz der obersten Gerichtshöfe und das Europäische Justiz-

Ausbildungsnetz, von der Union unterstützt werden. 
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Austauschprogramme für die Justizbehörden würden die Zusammenarbeit erleichtern und zu einer 

Festigung des gegenseitigen Vertrauens beitragen. Eine EU-Komponente sollte für Justizbehörden 

systematisch in die Ausbildung einbezogen werden. Die Kommission wird ersucht, so bald wie 

möglich einen Vorschlag zur Schaffung eines auf den bestehenden Strukturen aufbauenden effi-

zienten europäischen Weiterbildungsnetzes für die Justizbehörden in Zivil- und Strafsachen auszu-

arbeiten, wie es in den Artikeln III-269 und III-270 des Verfassungsvertrags vorgesehen ist. 

 

3.3. Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen 

Hier sollten durch den Abbau bestehender rechtlicher Hindernisse und eine verstärkte Koordinie-

rung der Ermittlungen Verbesserungen angestrebt werden. Im Hinblick auf eine effizientere Straf-

verfolgung bei gleichzeitiger Gewährleistung einer adäquaten Rechtspflege sollte den Möglichkei-

ten der Konzentration der Strafverfolgung in grenzüberschreitenden multilateralen Fällen in einem 

Mitgliedstaat besondere Aufmerksamkeit gelten. Der Ausbau der justiziellen Zusammenarbeit in 

Strafsachen ist wesentlich, damit in angemessener Weise an die Ermittlungen der Strafverfolgungs-

behörden der Mitgliedstaaten und Europols angeknüpft werden kann. 

 

Der Europäische Rat erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die Rechtsinstrumente zur Ver-

besserung der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, auf die bereits im Abschnitt über die 

polizeiliche Zusammenarbeit Bezug genommen wurde, unverzüglich ratifiziert und wirksam 

umgesetzt werden müssen. 

 

3.3.1. Gegenseitige Anerkennung 

Das umfassende Maßnahmenprogramm zur Umsetzung des Grundsatzes der gegenseitigen Aner-

kennung gerichtlicher Entscheidungen in Strafsachen, das gerichtliche Entscheidungen in allen 

Phasen des Strafverfahrens sowie für solche Verfahren anderweitig relevante Entscheidungen – wie 

z.B. in Bezug auf Erhebung und Zulässigkeit von Beweismitteln, Kompetenzkonflikte, den Grund-

satz "ne bis in idem" und die Vollstreckung rechtskräftiger Urteile über die Verhängung von 

Freiheitsstrafen oder anderer (alternativer) Sanktionen 1 – umfasst, sollte abgeschlossen werden; 

zudem sollte zusätzlichen Vorschlägen in diesem Zusammenhang weitere Beachtung geschenkt 

werden. 

                                                 
1  ABl. C 12 vom 15.1.2001, S. 10-22. 
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Die weitere Verwirklichung der gegenseitigen Anerkennung als Eckstein der justiziellen Zusam-

menarbeit schließt die Entwicklung gleichwertiger Standards für die Verfahrensrechte in Strafver-

fahren ein, wobei Untersuchungen zum Schutzniveau in den Mitgliedstaaten zugrunde zu legen sind 

und die Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten gebührend zu berücksichtigen sind. In diesem 

Zusammenhang sollte der Entwurf eines Rahmenbeschlusses über bestimmte Verfahrensrechte in 

Strafverfahren innerhalb der Europäischen Union bis Ende 2005 angenommen werden. 

Der Rat sollte vor Ende 2005 den Rahmenbeschluss über die Europäische Beweisanordnung 1 

annehmen. Die Kommission wird ersucht, ihre Vorschläge für einen verstärkten Austausch von 

Informationen aus den einzelstaatlichen Registern zur Erfassung von Verurteilungen und 

Rechtsverlusten, insbesondere bei Sexualstraftätern, bis Dezember 2004 vorzulegen, damit sie vor 

Ende 2005 vom Rat angenommen werden können. Darauf sollte im März 2005 ein weiterer 

Vorschlag zu einem EDV-gestützten System für den Informationsaustausch folgen. 

 

3.3.2. Annäherung der Rechtsvorschriften 

Der Europäische Rat erinnert daran, dass die Aufstellung von Mindestregeln in Bezug auf 

bestimmte Aspekte des Verfahrensrechts in den Verträgen ins Auge gefasst wird, um die gegen-

seitige Anerkennung von Urteilen und gerichtlichen Entscheidungen sowie die polizeiliche und 

justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit grenzüberschreitender Dimension zu erleichtern. Die 

Annäherung des materiellen Strafrechts dient denselben Zwecken und betrifft besonders schwer-

wiegende Deliktbereiche mit grenzüberschreitender Dimension. Priorität sollten die in den Ver-

trägen explizit genannten Deliktbereiche haben. 

Um eine effizientere Umsetzung in den einzelstaatlichen Rechtsordnungen zu gewährleisten, sollten 

die Minister für Justiz und Inneres innerhalb des Rates für die generelle Festlegung der 

Straftatbestände und der Strafen verantwortlich sein. 

 

3.3.3. Eurojust 

Eine effiziente Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität, anderer schwerer 

Kriminalität und des Terrorismus erfordert die Zusammenarbeit und Koordinierung bei den 

Ermittlungen und, wo diese möglich ist, die konzentrierte Strafverfolgung durch Eurojust in 

Zusammenarbeit mit Europol. 

                                                 
1  KOM(2003) 688. 
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Der Europäische Rat fordert daher die Mitgliedstaaten auf, Eurojust in die Lage zu versetzen, seine 

Aufgaben wahrzunehmen, und zwar durch 

• eine effektive Umsetzung des Beschlusses des Rates über Eurojust vor Ende 2004 1 unter 

besonderer Beachtung der justiziellen Befugnisse, die den nationalen Eurojust-Mitgliedern 

übertragen werden sollen; 

• die Gewährleistung einer uneingeschränkten Zusammenarbeit ihrer zuständigen einzelstaatli-

chen Behörden mit Eurojust. 

 

Der Rat sollte auf der Grundlage eines Vorschlags der Kommission nach Inkrafttreten des Verfas-

sungsvertrags, jedoch spätestens am 1. Januar 2008 das in Artikel III-273 des Verfassungsvertrags 

vorgesehene Europäische Gesetz über Eurojust unter Einbeziehung aller Eurojust anvertrauten 

Aufgaben annehmen. 

 

Bis zu diesem Zeitpunkt wird Eurojust seine Arbeitsweise verbessern, indem es sich auf die Koor-

dinierung schwerer und komplexer Fälle, an denen mehrere Seiten beteiligt sind, konzentriert. 

Eurojust sollte in seinem Jahresbericht an den Rat über die Ergebnisse und die Qualität seiner 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten Bericht erstatten. Eurojust sollte das Kooperations-

abkommen mit Europol maximal nutzen und die Zusammenarbeit mit dem Europäischen 

Justiziellen Netz und anderen relevanten Partnern fortsetzen. 

 

Der Europäische Rat ersucht den Rat, auf der Grundlage eines Kommissionsvorschlags die 

Weiterentwicklung von Eurojust zu prüfen. 

 

3.4. Justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen 

 

3.4.1. Erleichterung grenzüberschreitender Zivilverfahren 

Das Zivilrecht einschließlich des Familienrechts betrifft die Bürger im Alltagsleben. Der Euro-

päische Rat misst daher der ständigen Fortentwicklung der justiziellen Zusammenarbeit in Zivil-

sachen und der Vollendung des im Jahre 2000 angenommenen Programms zur gegenseitigen Aner-

kennung große Bedeutung bei. Das wichtigste politische Ziel in diesem Bereich besteht darin, dass 

die Grenzen zwischen den europäischen Ländern kein Hindernis mehr für die Regelung zivil-

rechtlicher Angelegenheiten oder die Einleitung eines Gerichtsverfahrens sowie für die Voll-

streckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivilsachen sein dürfen. 

                                                 
1  ABl. L 63 vom 6.3.2002, S. 1-3. 
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3.4.2. Gegenseitige Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen 

Die gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen ist ein effizientes Mittel, mit dem die Rechte 

der Bürger geschützt und über die europäischen Grenzen hinweg durchgesetzt werden können. 

Die weitere Umsetzung des Maßnahmenprogramms für die gegenseitige Anerkennung 1 muss daher 

in den kommenden Jahren eine Hauptpriorität sein, damit es bis 2011 abgeschlossen ist. Die 

Arbeiten an folgenden Projekten sollten zügig durchgeführt werden: Regelung des Kollisionsrechts 

für außervertragliche Schuldverhältnisse ("Rom II") und vertragliche Schuldverhältnisse ("Rom I"), 

der Europäische Zahlungsbefehl und Instrumente für eine alternative Streitbeilegung bzw. zur 

Behandlung von Bagatellsachen. Bei der Zeitplanung für den Abschluss dieser Projekte sollte den 

laufenden Arbeiten in verwandten Bereichen gebührende Beachtung geschenkt werden. 

 

Die Effizienz der bestehenden Instrumente zur gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Entschei-

dungen sollte durch eine Standardisierung der Verfahren und Schriftstücke und die Festlegung von 

Mindeststandards für verfahrensrechtliche Aspekte – wie Zustellung gerichtlicher und außer-

gerichtlicher Schriftstücke, Einleitung des Verfahrens, Vollstreckung von Entscheidungen und 

Transparenz der Kosten – verstärkt werden. 

 

Bezüglich des Familien- und Erbrechts wird die Kommission ersucht, folgende Vorschläge zu 

unterbreiten: 

• den Entwurf eines Rechtsinstruments zur Anerkennung und Vollstreckung von 

Unterhaltsentscheidungen, einschließlich Sicherungsmaßnahmen und vorläufiger 

Vollstreckung, im Jahr 2005; 

• ein Grünbuch über die Regelung des Kollisionsrechts im Bereich des Erbrechts, einschließlich 

der Frage der Zuständigkeit, der gegenseitigen Anerkennung und der Vollstreckung 

gerichtlicher Entscheidungen in diesem Bereich, eines europäischen Erbscheins und eines 

Mechanismus zur eindeutigen Feststellung des Bestehens von Testamenten von in der 

Europäischen Union Ansässigen, im Jahr 2005; 

• ein Grünbuch über die Regelung des Kollisionsrechts im Bereich des ehelichen Güterstands, 

einschließlich der Frage der Zuständigkeit und der gegenseitigen Anerkennung, im Jahr 2006; 

• ein Grünbuch über die Regelung des Kollisionsrechts in Scheidungssachen (Rom III) im Jahr 

2005. 

 

Die Rechtsakte in diesen Bereichen sollten bis 2011 fertig gestellt sein. Diese Rechtsakte sollten 

Fragen des internationalen Privatrechts behandeln und sich nicht auf harmonisierte Konzepte von 

"Familie", "Ehe" usw. stützen. Einheitliche materiellrechtliche Regeln sollten nur als Begleitmaß-

nahme eingeführt werden, sofern dies für eine gegenseitige Anerkennung gerichtlicher Entschei-

dungen oder die Verbesserung der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen erforderlich ist. 

                                                 
1  ABl. C 12 vom 15.1.2001, S. 1-9. 
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Die Umsetzung des Programms zur gegenseitigen Anerkennung sollte mit einer sorgfältigen Prü-

fung der Funktionsweise der jüngst angenommenen Rechtsakte einhergehen. Die Ergebnisse dieser 

Prüfung dürften die notwendigen Hinweise zur Ausarbeitung neuer Maßnahmen liefern. 

 

3.4.3. Ausbau der Zusammenarbeit 

Im Hinblick auf ein reibungsloses Funktionieren der Instrumente, die eine Zusammenarbeit der 

Gerichte oder anderer Behörden vorsehen, sollten die Mitgliedstaaten dazu aufgefordert werden, 

Verbindungsrichter oder andere zuständige Behörden für das eigene Land zu benennen. Gegebenen-

falls könnten sie bei Zivilsachen auf ihre nationalen Kontaktstellen innerhalb des Europäischen 

Justiziellen Netzes zurückgreifen. Die Kommission wird ersucht, EU-Workshops zum Thema der 

Anwendung des EU-Rechts zu organisieren und die Zusammenarbeit zwischen den Angehörigen 

der Rechtsberufe (wie den Gerichtsvollziehern und den Notaren) im Hinblick auf die Herausbildung 

einer optimalen Vorgehensweise zu fördern. 

 

3.4.4. Gewährleistung der Kohärenz und Verbesserung der Qualität der EU-Rechtsvorschriften 

Im Bereich des Vertragsrechts sollte die Qualität des bestehenden und künftigen Gemeinschafts-

rechts durch Maßnahmen der Konsolidierung, Kodifizierung und Rationalisierung geltender 

Rechtsakte und durch die Entwicklung eines gemeinsamen Bezugsrahmens verbessert werden. Es 

sollte ein Rahmen geschaffen werden, um die Möglichkeiten zur Entwicklung von EU-weiten ver-

tragsrechtlichen Standardbestimmungen auszuloten, die von den Unternehmen und Berufsverbän-

den in der Union angewendet werden könnten. 

 

Es sollten Maßnahmen ergriffen werden, damit der Rat die Qualität und Kohärenz aller gemein-

schaftlichen Rechtsinstrumente für die Zusammenarbeit in Zivilsachen systematischer prüfen kann. 

 

3.4.5. Internationale Rechtsordnung 

Die Kommission und der Rat werden ersucht, die Kohärenz zwischen der EU-Rechtsordnung und 

der internationalen Rechtsordnung zu gewährleisten und weiterhin engere Beziehungen zu inter-

nationalen Organisationen wie der Haager Konferenz für internationales Privatrecht und dem 

Europarat herzustellen und eine engere Zusammenarbeit mit ihnen zu begründen, insbesondere um 

die Initiativen für Rechtsinstrumente aufeinander abzustimmen und um die Synergien zwischen den 

Aktivitäten und Instrumenten dieser Organisationen und den EU-Instrumenten zu maximieren. Der 

Beitritt der Gemeinschaft zur Haager Konferenz sollte so rasch wie möglich zum Abschluss 

gelangen. 



 

 

16054/04  hba/he 33 
 DG H   DE 

4. AUSSENBEZIEHUNGEN 

 

Der Europäische Rat sieht die Entwicklung einer kohärenten externen Dimension der Unionspolitik 

für Freiheit, Sicherheit und Recht zunehmend als Priorität. 

Zusätzlich zu den bereits in den vorangegangenen Kapiteln behandelten Aspekten ersucht der Euro-

päische Rat die Kommission und den Generalsekretär/Hohen Vertreter, dem Rat bis Ende 2005 eine 

Strategie vorzulegen, die auf der Grundlage der im Rahmen dieses Programms entwickelten 

Maßnahmen alle externen Aspekte der Unionspolitik für Freiheit, Sicherheit und Recht umfasst. 

Diese Strategie sollte die besonderen Beziehungen der Union zu Drittländern, Gruppen von 

Ländern und Regionen widerspiegeln und den Schwerpunkt auf die spezifischen Bedürfnisse für 

eine Zusammenarbeit mit diesen im Bereich Justiz und Inneres legen. 

 

Alle Befugnisse, die der Union zur Verfügung stehen, einschließlich der Außenbeziehungen, sollten 

auf integrierte und kohärente Weise eingesetzt werden, um den Raum der Freiheit, der Sicherheit 

und des Rechts zu verwirklichen. Dabei sollten die folgenden Leitlinien 1 berücksichtigt werden: 

Bestehen einer internen Politik als wichtigster Parameter für die Begründung einer externen Maß-

nahme, erforderlicher zusätzlicher Nutzen gegenüber den Maßnahmen der Mitgliedstaaten, Beitrag 

zur Erreichung der allgemeinen außenpolitischen Ziele der Union, mögliche Zielverwirklichung 

binnen eines annehmbaren Zeitraums und Möglichkeit eines langfristigen Vorgehens. 

 

 

                                                 
1  Diese wurden auf der Tagung des Europäischen Rates in Feira im Jahr 2000 erstellt. 


